
 

 

Merkblatt Anschlussgebühren 
 
Beschreibung 
 
Die Wasserversorgung finanziert die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen. Es stehen ihr dazu unter an-
derem die Einmalige Anschlussgebühr zur Verfügung. 
 
Die Personen mit Grundeigentum / Baurechtsberechtigung haben für jeden direkten oder indirekten An-
schluss eine Anschlussgebühr zu bezahlen. Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Belastungswerte (BW) 
nach SVGW erhoben. Bei einer Erhöhung der BW ist eine Nachzahlung der Anschlussgebühr geschuldet. 
Bei einer Verringerung der BW erfolgt keine Rückerstattung von Gebühren. Im Brandfall oder bei Gebäude-
abbruch werden die bisher bezahlten einmaligen Gebühren angerechnet, wenn innert 5 Jahren mit dem 
Neubau begonnen wird. 
 
Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig. Vorher kann die Wasserversorgung, 
gestützt auf die rechtskräftige Baubewilligung, nach Bau beginn eine Akontozahlung verlangen. Die Nach-
zahlungen sind nach erfolgter Bauabnahme zur Zahlung fällig. 
 
Bestimmungen  
 
Die Anschlussgebühr der angeschlossenen Liegenschaft beträgt: 
Fr. 215.00 pro Belastungswert nach SVGW, mindestens jedoch Fr. 4'432.00. 
 
- Vor Baubeginn ist das Formular 5.5 Installationsanzeige (BW) einzureichen.  
- Nach Bauende ist die Fertigstellungsmeldung (BW) einzureichen.  
 
Die Verrechnung der Anschlussgebühren erfolgt nach Aufnahme der Belastungswerte bei der Bauabnahme 
oder nach Eingang der Fertigstellungsmeldung. 
 
 


